
die V orschriften über die A nerkennung einer Vollmacht, 
die heute n icht m ehr möglich ist. Die sich aus der 
Republikflucht des ......................  ergebenden Konse
quenzen m uß dieser daher in vollem U m fange tragen .

Hochachtungsvoll
gez. U nterschrift 

*
Der Begriff des V olkseigentum s schließt nach sow jet
zonaler A uffassung  eine Belastung aus. Deshalb gingen  
alle Belastungen von Grundstücken, die F lüchtlingen  
gehörten, gleichzeitig m it der Überführung in „Volks
eigentum “ unter. Durch die Flüchtlingsenteignung w ur
den also auch zahllose Bürger der Sow jetzone geschä
digt. Lange Zeit hindurch haben die Zonenbehörden die 
im m er wieder gestellten Entschädigungsanträge der 
Betroffenen abgelehnt. Seit Ende 1954 wurden dann in  
sogenannten B ärte fä llen  gewisse Zahlungen geleistet. 
E rst am  2. N ovem ber 1956 is t eine gesetzliche Regelung  
über die Entschädigung ergangen. Danach sind die ge
gen Flüchtlinge bestehenden Ansprüche bei den zustän
digen K reisverw altungen anzumelden. W erden diese 
Forderungen anerkannt, so wird in einem  Feststellungs
bescheid bestim m t, wie diese Forderungen langfristig  in 
jährlichen Teilbeträgen abzudecken sind. F lüchten die 
Berechtigten in die Bundesrepublik, so geh t ihr Anspruch  
unter.
Außerdem  werden auch je tz t noch alle Berechtigten von  
der Entschädigungsleistung ausgeschlossen, die ihren  
W ohnsitz im  Bundesgebiet oder in W est-Berlin  haben 
oder legal dorthin verlegen.
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Industrie- und H andelskam m er der 
Deutschen D em okratischen Republik 
Abt. Betriebs- und V olksw irtschaft
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An alle Bezirksdirektionen
der Industrie- und H andelskam m er
der Dtsch. Dem okrat. Republik

V ertrau lich !

B etr.: Forderungen gegenüber dem Vermögen von P e r
sonen, das gem. § 1 der V erordnung vom 17. 7. 
1952 oder auf Grund eines rech tskräftigen  S tra f
urteils beschlagnahm t oder eingezogen wurde.

Verschiedene E ingaben unserer Bezirksdirektionen ha
ben uns veranlaßt, die vorbezeiehnete F rag e  zum 
Gegenstand einer Besprechung m it dem S taa tssekre
ta r ia t  fü r Innere Angelegenheiten —  Abt. S taatliches 
E igentum  — zu machen. Diese Besprechung führte  zu 
folgenden grundsätzlichen Feststellungen:
D er Begriff des Volkseigentum s als der höchstentwickel
ten  Form  des gesellschaftlichen Eigentum s schließt eine 
B elastung m it Rechten d ritte r  Personen aus. D a sich 
der Ü bergang von P rivateigentum  in das E igentum  des 
Volkes auch nicht im Wege der Rechtsnachfolge voll
zieht, gehen schuldrechtliche Verpflichtungen des frü 
heren P rivate igen tüm ers grundsätzlich n icht auf den 
T räger des Volkseigentums über. Eine allgem eine ge
setzliche Regelung, die die F rag e  k lären  würde, inwie
w eit in A usnahm efällen die beschlagnahm ten oder ein- 
gezogenen, nunm ehr volkseigenen Vermögensteile 
dennoch zur Befriedigung von Gläubigern, die in der

D eutschen D em okratischen Republik ihren W ohnsitz 
haben, herangezogen w erden können, liegt noch nicht 
vor.
Zur Abwendung sozialer und w irtschaftlicher H ärten  
in E inzelfällen w ar jedoch schon in le tzter Zeit durch 
V erw altungsanw eisungen die M öglichkeit geschaffen 
worden, aus dem beschlagnahm ten Vermögen in be
grenztem  U m fange die Forderungen eines bestim m ten 
Kreises von G läubigern (Handw erker, R entner, Sozial
fürsorgeem pfänger, H ypothekengläubiger) zu beglei
chen. Die A nw endbarkeit dieser V orschriften is t kü rz
lich allgem ein auch auf Gewerbetreibende ausgedehnt 
worden. Diesen is t im Bedarfsfälle anheimzustellen, 
sich an den Bevollm ächtigten des S taa tssek re taria ts  
fü r  Innere Angelegenheiten, R eferat S taatliches Eigen
tum , in dem fü r den letzten  W ohnsitz des Schuldners 
zuständigen S tadt- oder Landkreis zu wenden, um eine 
Ü berprüfung ih rer A ngelegenheit m it dem Ziele einer 
B illigkeitsentscheidung herbeizuführen.
Mit diesem Rundschreiben erledigen sich die in dieser 
Sache an  die K am m er gerichteten  A nfragen.

gez. Dr. Cassau
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Zweite D urchführungsbestim m ung 
zum Gesetz über die Regelung der Ansprüche gegen 
Personen, deren Vermögen nach der V erordnung zur 
Sicherung von Verm ögenswerten oder au f Grund rechts- 
iträ ftiger U rteile in das E igentum  des Volkes über

gegangen is t

Vom 24. April 1958 
(GBl. I, S. 390)

A uf Grund des § 8 des Gesetzes vom 2. November 1956 
über die Regelung der Ansprüche gegen Personen, 
deren Vermögen nach der V erordnung zur Sicherung 
von Verm ögenswerten oder auf Grund rech tsk räftiger 
U rteile in das E igentum  des Volkes übergegangen ist 
(GBl. I  S. 1207) w ird bezüglich der Befriedigung der 
sich aus dem Gesetz ergebenden Ansprüche folgendes 
bestim m t:

§ 1
Den Ansprüchen von B ürgern  der Deutschen D em okra
tischen Republik gem äß § 1 der E rs ten  D urchführungs
bestim m ung vom 17. November 1956 (GBl. I  S. 1354) 
sind gleichzusetzen:
a )  A nsprüche von A usländern und Staatenlosen m it 

ständigem  W ohnsitz in der D eutschen D em okra
tischen Republik oder im dem okratischen Sektor von 
Groß-Berlin;

b) A nsprüche von Personen, die nach dem Ü bergang 
des Vermögens ih rer Schuldner in E igentum  des 
Volkes B ürger der Deutschen D em okratischen Repu
blik geworden sind.

§ 2
Is t der A nspruch des D ritten  auf E rben übergegangen, 
so werden die den E rben zustehenden Ansprüche be
friedigt, wenn diese ihren W ohnsitz in  der Deutschen 
D em okratischen Republik oder im  dem okratischen 
Sektor von Groß-Berlin haben.

§ 15
Vom R a t des K reises anerkannte Ansprüche erlöschen, 
wenn der G läubiger ohne erforderliche Genehmigung 
das Gebiet der D eutschen D em okratischen Republik 
oder des dem okratischen Sektors von Groß-Berlin ver
läßt.
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